
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Weiterstadt, Stadtteil Riedbahn 
 

Bebauungsplan  
 

„Südlich der B 42“ 
 
 

- Teil I - 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis zum 07.11.2011) eingegangenen 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterstadt und Linden, den 16.10.2014 
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Stellungnahmen mit Anregungen 

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt (02.11.2011) 
DB Services Immobilien GmbH (04.11.2011) 
Fraport AG (01.11.2011) 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main (07.11.2011) 
HSE Technik GmbH (27.10.2011) 
IHK Darmstadt (11.11. 2011) 
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Natur und Umweltschutz, 
Landschaftsentwicklung (10.11.2011) 
PLEdoc GmbH (26.10.2011) 
Regierungspräsidium Darmstadt (14.11.2011) 
Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde (09.11.2011) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Heppenheim (21.10.2011) 
Deutsche Flugsicherung (26.10.2011) 
Gemeindevorstand Büttelborn (18.10.2011) 
Hessen-Forst, Forstamt Darmstadt (12.10.2011) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (13.10.2011) 
Netzdienste Rhein-Main (14.10.2011) 
RMV Hofheim (07.11.2011) 
Stadtverwaltung Griesheim (02.11.2011) 
Stadtverwaltung Mörfelden-Walldorf, Bauamt (11.10.2011) 
Stadtverwaltung Weiterstadt, Abwasserbeseitigung (14.10.2011) 
Unitymedia (27.10.2011) 
Wasserverband Schwarzbach-Ried (11.10.2011) 
Wehrbereichsverwaltung West (13.10.2011) 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 

BUND  
Boden- und Beregnungsverband Gräfenhausen 
Botanische Vereinigung in Hessen e.V. 
DADINA Nahverkehr Darmstadt 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine 
Deutsche Telekom AG 
ExxonMobil Production  

Fernleitungsbetriebsgesellschaft BV Süd 
Gemeindevorstand Erzhausen  
Gewerbeverein Gräfenhausen 
HEAG Südhessische Energie AG 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Magistrat der Stadt Darmstadt 
Mainova AG 
Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. 
Naturschutzbund Ortsgruppe Walldorf 
Ortslandwirt Markus Mager, Weiterstadt 
Polizeipräsidium Südhessen 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen Öffentlichkeit (siehe Teil II) 

GEHE Pharma Handel GmbH, vertreten durch Celesio AG , Neckartalstraße 155, 
70376 Stuttgart (11.11.2011) 

Herr Alexander Körner und Frau Sibille Budweg, Feldstraße 8 und Herr Gerhard 
Körner, Feldstraße 12 Weiterstadt, vertreten durch RAe Raimund Volpert, Dr. Tim 
Uschkereit, Noerr LLP, Brienner Straße 28, 80333 München (07.11.2011) 

Herr Metz Joachim, Kölle Zoo Management Services GmbH, Talstraße 5, 70825 
Korntal-Münchingen (27.10.2011) 

ILG Fonds GmbH, Landsberger Straße 439, 81241 München (07.11.2011) 
Warner Chilcott Deutschland GmbH, Dr.-Otto-Röhm-Straße 2-4, 64331 Weiterstadt 

(06.12.2012) 
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 Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt (02.11.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Hinweis wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan berücksichtigt im Zuge der Ausweisung der überbaubaren 
Grundstücksflächen die Baufreihaltezone in Richtung der Bundesautobahn BAB A 5 
und bereitet diesbezüglich keine Bebauung vor, die der Realisierung des geplanten 
fünfspurigen Ausbaus der A 5 einschließlich der Errichtung des geplanten 
Seitenstreifens entgegensteht. Für die Flächen der in Planung befindlichen 
Neubaustrecke der DB AG werden im Bebauungsplan nunmehr Flächen für 
Bahnanlagen ausgewiesen, sodass auch hierdurch keine Konfliktsituationen 
zwischen vorliegenden Fachplanungen und Bauplanungsrecht entstehen werden. 

1. 

2. 

3. 
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 DB Services Immobilien GmbH (04.11.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan berücksichtigt im Zuge der Ausweisung der überbaubaren 
Grundstücksflächen die Baufreihaltezone in Richtung der Bundesautobahn BAB A 5 
und bereitet diesbezüglich keine Bebauung vor, die der Realisierung des geplanten 
fünfspurigen Ausbaus der A 5 einschließlich der Errichtung des geplanten 
Seitenstreifens entgegensteht. Für die Flächen der in Planung befindlichen 
Neubaustrecke der DB AG werden im Bebauungsplan nunmehr Flächen für 
Bahnanlagen ausgewiesen, sodass auch hierdurch keine Konfliktsituationen 
zwischen den Planungen der DB ProjektBau GmbH zur Neubaustrecke Rhein/Main – 
Rhein/Neckar gemäß den beigefügten Planfeststellungsunterlagen (Lagepläne) und 
künftigem Bauplanungsrecht entstehen werden.  
 
Zu 3: Der Anregung wird wie unter Ziffer 2 dargelegt gefolgt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich bleibt hingegen unverändert, sodass für den Bereich 
des Plangebietes eindeutige planungsrechtliche Rahmenbedingungen formuliert 
werden können. Dies gilt auch für den Bereich des bestehenden Fußweges und der 
Hochtanner Brücke südlich des Einkaufszentrums, der zwar ebenfalls in die DB-
Neubauplanungen einbezogen ist, für den aber dennoch bestandsorientiert 
entsprechende Festsetzungen getroffen werden sollen, zumal gemäß § 38 BauGB 
ohnehin das Fachplanungsprivileg gilt. 

1. 

2. 

3. 
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 Fraport AG (01.11.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main (07.11.2011) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. 

1. 

2. 
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Mit der vorgesehen Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung 
von Gewerbegebiet, eingeschränktem Gewerbegebiet und Mischgebiet kann dem 
genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden, da die der 
Planung zugrunde liegende städtebauliche Konzeption in Richtung der 
angrenzenden und schutzbedürftigen Wohnnutzungen insbesondere aus 
immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten einen gestuften und gestaffelten 
Übergang der zulässigen Nutzungen von Gewerbegebiet über eingeschränktes 
Gewerbegebiet bis hin zu Mischgebiet vorsieht.  
 
Nach diesseitiger Auffassung kann mit den Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung auch unter Wahrung immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und 
Vorgaben den Belangen der ansässigen Gewerbetreibenden hinreichend Rechnung 
getragen werden.  
 
Die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) unterscheidet sich 
vorliegend von der Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) nur dadurch, dass innerhalb 
des GEe nur „nicht störende Gewerbebetriebe“ zulässig sein sollen. Im Übrigen gilt 
die in § 8 BauNVO aufgeführte Auflistung der in Gewerbegebieten allgemein und 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. Mithin sind innerhalb von Gewerbegebieten 
ausschließlich Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig (sog. betriebsgebundenes Wohnen). Im 
Übrigen folgt die Ausweisung des Mischgebietes im Bereich südlich der Sandstraße 
bestandsorientiert in Anlehnung an die bestehende Nutzungsstruktur. Auch wird 
nunmehr von der zunächst geplanten Ausweisung eines Mischgebietes nördlich der 
Riedstraße bzw. beidseits der Gutenbergstraße abgesehen. Mischgebiete 
unterscheiden sich von Wohngebieten nach der Baunutzungsverordnung schließlich 
dadurch, dass sie durch ein ausgewogenes Nebeneinander von Wohnnutzung und 
nicht störenden Gewerbebetrieben gekennzeichnet sind. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die genannten Unternehmen sind jedoch nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch 
innerhalb eines eingeschränkten Gewerbegebietes bauplanungsrechtlich zulässig. 
Darüber hinaus wurde die Festsetzung zum sog. erweiterten Bestandsschutz 
nunmehr auch auf das eingeschränkte Gewerbegebiet Nr. 10 bezogen, sodass hier 
auch künftig entsprechende Entwicklungsoptionen verbleiben. 

3. 
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 HSE Technik GmbH & Co. KG (27.10.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3 und 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur weiteren Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5 bis 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

6. 

7. 

8. 
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 IHK Darmstadt (11.11.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird jedoch 
nicht gefolgt. 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Mit der vorgesehen Zuordnung der Gebietstypen 
zueinander bzw. der Ausweisung von Gewerbegebiet, eingeschränktem 
Gewerbegebiet und Mischgebiet kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 
BImSchG entsprochen werden, da die der Planung zugrunde liegende 
städtebauliche Konzeption in Richtung der angrenzenden und schutzbedürftigen 
Wohnnutzungen insbesondere aus immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
einen gestuften und gestaffelten Übergang der zulässigen Nutzungen von 
Gewerbegebiet über eingeschränktes Gewerbegebiet bis hin zu Mischgebiet 
vorsieht. 

1. 

2. 

3. 
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 Nach diesseitiger Auffassung kann mit den Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung auch unter Wahrung immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und 
Vorgaben den Belangen der ansässigen Gewerbetreibenden hinreichend Rechnung 
getragen werden. Darüber hinaus wurde die Festsetzung zum sog. erweiterten 
Bestandsschutz nunmehr auch auf das eingeschränkte Gewerbegebiet Nr. 10 
bezogen, sodass hier auch künftig entsprechende Entwicklungsoptionen verbleiben. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Auffassung wird im 
Ergebnis jedoch nicht geteilt. 
 
Die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) unterscheidet sich 
vorliegend von der Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) nur dadurch, dass innerhalb 
des GEe nur „nicht störende Gewerbebetriebe“ zulässig sein sollen. Im Übrigen gilt 
die in § 8 BauNVO aufgeführte Auflistung der in Gewerbegebieten allgemein und 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. Mithin sind innerhalb von Gewerbegebieten 
ausschließlich Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig (sog. betriebsgebundenes Wohnen). Im 
Übrigen folgt die Ausweisung des Mischgebietes im Bereich südlich der Sandstraße 
bestandsorientiert in Anlehnung an die bestehende Nutzungsstruktur. Auch wird 
nunmehr von der zunächst geplanten Ausweisung eines Mischgebietes nördlich der 
Riedstraße bzw. beidseits der Gutenbergstraße abgesehen. Mischgebiete 
unterscheiden sich von Wohngebieten nach der Baunutzungsverordnung schließlich 
dadurch, dass sie durch ein ausgewogenes Nebeneinander von Wohnnutzung und 
nicht störenden Gewerbebetrieben gekennzeichnet sind. 
 
 
Zu 4: Der Anregung wird gefolgt. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf die entsprechenden Regelungen 
zum baurechtlichen Bestandsschutz hingewiesen. 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

4. 

5. 
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 Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Natur- und Umweltschutz, 
Landschaftsentwicklung (10.11.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die unter Ziffer 6 in der Begründung zum Bebauungsplan getroffenen Aussagen zur 
Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange werden um die in dem zitierten 
Erlass angeführten Inhalte und Gliederungspunkte ergänzt, sofern diese für das 
vorliegende Bauleitplanverfahren relevant sind. 
 
 
Brand- und Katastrophenschutz 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. Die Löschwasserversorgung ist darüber hinaus 
bereits Bestand; auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht demnach 
grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

4. 

5. 

6. 
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Anlage zum Schreiben des Kreisausschusses Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 
10.11.2011 
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 PLEdoc GmbH (26.10.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3 und 4: Den Anregungen wird gefolgt. 
 
Der Trassenverlauf der aufgeführten Ferngasleistungen wird einschließlich 
beidseitigem Schutzstreifen nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen und 
auch die geplante Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen gemäß 
beigefügter Leitungspläne hieran angepasst, sodass eine Beeinträchtigung der 
Gasversorgungseinrichtungen nicht zu erwarten ist. Zudem erfolgen zur 
Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung entsprechende Hinweise in 
der Begründung zum Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt (14.11.2011) 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3 und 4: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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 Zu 7: Der Anregung wird gefolgt. 
 
An Stelle der geplanten teilräumlichen Ausweisung eines Mischgebietes im Bereich 
westlich der Gutenbergstraße erfolgt nunmehr, wie angeregt, die Festsetzung eines 
eingeschränkten Gewerbegebietes. Darüber hinaus kann angemerkt werden, dass 
diesbezüglich Abstimmungsgespräche mit dem Regierungspräsidium Darmstadt 
stattgefunden haben und im Ergebnis vereinbart wurde, dass auch die zunächst 
angestrebte teilräumliche Festsetzung eines Mischgebiets aus Sicht der 
Raumordnung und Landesplanung mitgetragen worden wäre. 
 
Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Hinblick auf die angestrebte Steuerung von Einzelhandelsvorhaben im Plangebiet 
wurde eine Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen, nach der die 
Einrichtung von Verkaufsflächen nunmehr mit Ausnahme der Gewerbegebiete Nr. 5 
und 6 nur für die Selbstvermarktung der im Gebiet produzierenden und 
weiterverarbeitenden Betriebe zulässig ist, wenn die Verkaufsfläche einen 
untergeordneten Teil der durch die Betriebsgebäude bebauten Fläche einnimmt. 
Hiervon ausgenommen werden jedoch der Kraftfahrzeug- und Fahrradhandel 
einschließlich Zubehör, der Baustoff- und Holzhandel, der Verkauf von 
Gartenzubehör sowie der Handel mit Bau- und Landmaschinen, da diese regelmäßig 
keine Zentrenrelevanz aufweisen und somit negative städtebauliche Auswirkungen 
auf innerstädtische Versorgungsbereiche oder sonstige schutzwürdige Standorte 
nicht zu erwarten sind. Aufgrund der besonderen Situation innerhalb des 
Plangebietes sowie insbesondere auch vor dem Hintergrund bestehender 
Baugenehmigungen für Einzelhandelsvorhaben wurden am 11.07.2012 und am 
18.09.2012 Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium Darmstadt durchgeführt, 
im Rahmen derer zu klären war, ob und inwieweit weitere einzelhandelsbezogene 
Nutzungen in ausgewählten und räumlich begrenzten Bereichen des Plangebietes 
auch aus raumordnerischer Sicht zugelassen werden könnten und auf welcher 
Rechtsgrundlage dies im Bebauungsplan umgesetzt und gesteuert werden kann. 
 
Im Bereich des im Regionalplan als Sonstiger Einzelhandelsstandort Bestand 
dargestellten Gewerbegebietes Nr. 5 und 6 soll demnach zentrenrelevanter 
Einzelhandel ausgeschlossen werden. Die im Regionalplan Südhessen 2010 
enthaltene Sortimentsliste wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
bisherige textliche Festsetzung wurde entsprechend angepasst. 

8. 

7. 
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 Die Feststellung der Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung wurde in 
Aussicht gestellt, wenn im Bereich des Gewerbegebietes Nr. 5 und 6 das Sortiment 
im Bereich Einzelhandel auf nicht zentrenrelevante Sortimente beschränkt wird. 
Zentrenrelevanter Einzelhandel wird jedoch zukünftig auch unter der Grenze der 
Großflächigkeit nicht zugelassen. Mithin fallen die in den übrigen Teilbaugebieten 
des Gewerbegebietes bestehenden Einzelhandelsnutzungen unter den 
baurechtlichen Bestandsschutz, der dazu berechtigt, die bauliche Anlage zu erhalten 
und wie bisher zu nutzen, auch wenn dies nach geltendem Recht nicht mehr zulässig 
ist (passiver Bestandsschutz). Alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den 
baulichen Bestand zeitgemäß und funktionsgerecht nutzbar zu erhalten, sind unter 
dem Gesichtspunkt des Bestandsschutzes zulässig. Nutzungsänderungen, 
Ergänzungen oder Erweiterungen der baulichen Anlagen werden demgegenüber 
grundsätzlich nicht erfasst. 
 
Insofern wird nicht verkannt, dass der gesamte Bereich nördlich und südlich der B 42 
bereits durch zahlreiche Einzelhandelsbetriebe unterschiedlicher 
Sortimentsstrukturen und Verkaufsflächenausstattungen gekennzeichnet ist und 
somit einerseits eine weitere ungehinderte Entwicklung einzelhandelsbezogener 
Nutzungen nicht nur aus städtebaulicher Sicht zu unterbinden ist, während 
andererseits auch einzelne Vorhaben zumindest unter baurechtlichen 
Bestandsschutz fallen oder aber bereits bauaufsichtlich genehmigt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Weiterstadt: Bebauungsplan „Südlich der B 42“      22 

  
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der besonderen Situation innerhalb des Plangebietes sowie insbesondere 
auch vor dem Hintergrund bestehender Baugenehmigungen für 
Einzelhandelsvorhaben wurden am 11.07.2012 und am 18.09.2012 Abstimmungen 
mit dem Regierungspräsidium Darmstadt durchgeführt, im Rahmen derer zu klären 
war, ob und inwieweit weitere einzelhandelsbezogene Nutzungen in ausgewählten 
und räumlich begrenzten Bereichen des Plangebietes auch aus raumordnerischer 
Sicht zugelassen werden könnten und auf welcher Rechtsgrundlage dies im 
Bebauungsplan umgesetzt und gesteuert werden kann. Die Ergebnisse haben 
Eingang in den 2. Entwurf des Bebauungsplanes gefunden und so wurde 
insbesondere eine Festsetzung aufgenommen, dass im Gewerbegebiet Nr. 5 und 6 
Einzelhandelsbetriebe aufgrund der raumordnerischen Vorgaben nur mit nicht 
zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der als Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommenen Sortimentsliste des Regionalplanes Südhessen 2010 zulässig sind. 
In die Abstimmung wurde auch die Festsetzung zum Sonstigen Sondergebiet 
einbezogen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die nunmehr im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen keinen Dissens zu den Zielen der 
Raumordnung und den entsprechende regionalplanerischen Vorgaben darstellen. Im 
Übrigen wird auf die vorgenannten Ausführungen zu (8) verwiesen. 
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Seitens der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-
Dieburg wurden im Zuge des Beteiligungsverfahrens keine Anregungen oder 
Bedenken geäußert, die der vorliegenden Planung grundsätzlich entgegenstehen. 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 12 bis 18: Beschlussempfehlung siehe nachfolgende Seiten 
 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Arbeitsschutz und Umwelt 
 
Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abwasserentsorgung ist bereits Bestand und erfolgt im Mischsystem über die 
bestehenden Netze. Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden keine 
Planungen oder Maßnahmen vorbereitet, die nicht über das bestehende Netz 
entsorgt werden können. Demnach besteht auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die aktuellen Fassungen des WHG und HWG werden nunmehr unter den 
Rechtsgrundlagen im Bebauungsplan aufgezählt. 
 
 
Bodenschutz 
 
Zu 14 und 15: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Planunterlagen werden um entsprechende Hinweise ergänzt.  
 
 
Bergaufsicht 
 
Zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 17: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
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 Kampfmittelräumdienst 
 
Zu 18: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die belasteten Bereiche werden im Bebauungsplan als solche gekennzeichnet. 
Zudem werden entsprechende Hinweise in den Bebauungsplan und die Begründung 
aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus 
kein weiter Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Zu 19: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 
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Anlage zum Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 14.11.2011 
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Anlage zum Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 14.11.2011 
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 Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde (09.11.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hierbei jedoch das dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte 
Rad- und Fußwegekonzept für den Gesamtbereich des Plangebietes, welches keine 
eigenständige Rechtsverbindlichkeit entfaltet. Der Bebauungsplan ermöglicht durch 
die Festsetzung der Straßenverkehrsflächen eine entsprechende Flexibilität bei der 
Straßenraumgestaltung, sodass sich auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf ergibt. 
 
Zu 2: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

1. 

2. 


